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§ 35 K-KAO Wirtschaftsfuhrung

K-KAO - Kérntner Krankenanstaltenordnung 1999 - K-KAO

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.07.2025

(1) Fur jede Krankenanstalt sind eine hieflir geeignete Person als verantwortlicher Leiter der wirtschaftlichen,
administrativen und technischen Angelegenheiten (Verwaltungsleiter) und das erforderliche Verwaltungspersonal zu
bestellen. Fur die Ausbildung und Weiterbildung der in der Krankenanstaltsverwaltung und -leitung tatigen Personen
ist durch den Rechtstrager der Krankenanstalt Vorsorge zu treffen. Das Verfigungsrecht des Rechtstragers der Anstalt
gegenUber seinen Organen wird dadurch nicht berthrt.

(2) Falls der Verwaltungsleiter nicht gleichzeitig auch arztlicher Leiter der Krankenanstalt ist, hat der Trager der
Krankenanstalt sein Aufgabengebiet genau abzugrenzen. Eine Verantwortung fir das gesundheitliche Wohl der
Patienten darf ihm nicht Ubertragen werden.

In Kraft seit 01.09.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 35 K-KAO Wirtschaftsführung
	K-KAO - Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 - K-KAO


